
§ 16
(1) Gibt der G läubiger seinen W ohnsitz im  Gebiet der 
D eutschen D em okratischen Republik oder des demo
kratischen  Sektors von Groß-Berlin m it erforderlicher 
Genehmigung auf, so werden auf den anerkannten  An
spruch keine Zahlungen m ehr geleistet.
(2) K ehrt der G läubiger in das Gebiet der Deutschen 
D em okratischen Republik oder des dem okratischen 
Sektors von Groß-Berlin zurück, w ird der restliche An
spruch in jährlichen R aten  von 1000 DM, beginnend m it 
dem Ja h r  der Rückkehr, befriedigt. F ü r die Zeit seiner 
Abwesenheit stehen dem Gläubiger keine Zinsen zu.

§ 17
Diese D urchführungsbestim m ung t r i t t  m it ih rer Ver
kündung in K raft.
Berlin, den 24. A pril 1958

Der M inister der Finanzen 
I. V.: K am m ler 

S tellvertreter des M inisters

Grundstücksenteignungen bei der Durchführung 
von Aufbaumaßnahmen

U m fangreiche E ingriffe in das P rivateigentum  werden  
gerade in neuerer Zeit von der sowjetzonalen Verw al
tung  m it H ilfe des A ufbaugesetzes vom  6. Septem ber 
1950 vorgenommen. (In  Ost-Berlin erging eine inhaltlich 
gleiche Aufbauverordnung am  18. Dezember 1950, s. 
VOBl. S .S79). N ach dem  A ufbaugesetz können private 
Grundstücke zur D urchführung von Baum aßnahm en in  
Anspruch genom m en werden. E s handelt sich hier um  
die E inleitung von Enteignungsm aßnahm en, die prak
tisch aber bereits die W irkung  einer E nteignung haben. 
N ach dem A ufbaugesetz können S täd te  und Gemeinden 
zu  sogenannten Aufbaugebieten erklärt werden. Soll m it 
einem  Bauabschnitt begonnen werden, so bestim m en  
das Gesetz bzw. die zur D urchführung ergangenen Vor
schriften , daß zunächst m it dem  E igentüm er eines 
Grundstückes darüber zu  verhandeln ist, ob dieser sein 
G rundstück freiw illig  „für den A ufbau  zur Verfügung  
ste llt“. W ird eine solche „Zurverfügungstellung" abge
lehnt, so wird a u f A n trag  des Trägers der A ufbaum aß
nahm e eine „Inanspruchnahm everfügung“ erlassen. M it 
Genehmigung des R ates des B ezirks können je tz t  die 
K reisverw altungen „Inanspruchnahmebescheide" er
lassen.
Z um  Träger einer Aufbaum aßnahm e wird im m er eine 
öffentliche Stelle eingesetzt. E s handelt sich auch aus
schließlich um  öffentliche Bauten (einschließlich des 
staatlichen W ohnungsbaues), die errichtet werden sollen. 
Eingeschlossen sind aber auch alle zu  schaffenden Grün
flächen und Anlagen sowie alle P lätze und Straßen.
Die ausgesprochene Inanspruchnahm e w ird im  Grund
buch eingetragen. A n  der E intragung des a lten E igen
tüm ers wird aber zunächst nichts verändert. Bereits m it 
dem  E rlaß des Inanspruchnahmebescheides gehen aber 
die N u tzung  und alle sonstigen Rechte des E igentüm ers  
a u f den Trö.ger der Aufbaum aßnahm e über. Dem Eigen
tüm er sind dam it alle Verfügungsm öglichkeiten en t
zogen. Dingliche R echte an den betroffenen Grund
stü cken  können ebenfalls n icht m ehr geltend gem acht 
werden. A n  die Stelle des G rundstücks soll hier die 
später festzusetzende Entschädigung treten. Das A u f
baugesetz schreibt zw ar vor, daß eine solche E ntschä
digung nach später noch zu  erlassenden gesetzlichen Be
stim m ungen  an die E igentüm er gezahlt werden soll. 
Bisher sind solche gesetzlichen B estim m ungen aber 
n ich t ergangen. Die D urchführungsverordnung zum  A u f
baugesetz erwähnt die M öglichkeit, in H ärtefällen vorab

einen Ausgleich zu  gewähren. Solche Ausgleichsleistun
gen werden aber n icht gezahlt. S te llt ein E igentüm er 
sein G rundstück freiw illig zur V erfügung, so werden  
ebenfalls keine Entschädigungsleistungen gewährt. Auch  
diese E igentüm er werden au f eine später zu  erlassende 
gesetzliche Regelung verwiesen.

DOKUMENT 99

Gesetz
über den Aufbau der Städte in der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Hauptstadt Deutschlands, 

Berlin 
(Aufbaugesetz )

(GBl. S. 965)

m .
Aufbaugebiete

i  14
(1) Die R egierung der Deutschen D em okratischen 
Republik kann  Städte, Kreise und Gemeinden oder 
Teile hiervon zu A ufbaugebieten erklären.
(2) Die E rk lärung  zum A ufbaugebiet bew irkt, daß in 
diesem Gebiet eine Inanspruchnahm e von bebauten und 
unbebauten Grundstücken fü r  den A ufbau und eine 
dam it verbundene dauernde oder zeitweilige Beschrän
kung oder Entziehung des E igentum s und anderer 
Rechte erfolgen kann.
(3) Die Entschädigung erfo lg t nach den zu erlassenden 
gesetzlichen Bestim m ungen.

§ 17
Dieses Gesetz t r i t t  m it dem Tage seiner Verkündung 
in  K raft. G leichzeitig tre ten  alle diesem Gesetz en t
gegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer 
K raft.
Berlin, den 6. Septem ber 1950

DOKUMENT 100

Durchführungs verordn ung 
zum Gesetz über den Aufbau der Städte in der Deut
schen Demokratischen Republik und der Hauptstadt 

Deutschlands, Berlin 
(Aufbaugesetz)

Vom 7. Ju li 1951 
(GBl. S. 552)

A uf Grund der §§14  und 16 des Gesetzes vom 6. Sep
tem ber 1950 über den A ufbau der S tädte in der D eut
schen D em okratischen Republik und der H aup tstad t 
Deutschlands, Berlin (GBl. S. 965), w ird verordnet:

§ 3
(1) I s t  die H eranziehung eines in A ufbaugebieten ge
legenen G rundstückes fü r  den A ufbau erforderlich, so 
is t über die A rt und den Term in der Zurverfügung
stellung im  W ege von V erhandlungen zwischen Ver
tre te rn  der S tad t- und Landkreise und dem V erfügungs
berechtigten des den Aufbauzwecken dienenden Grund
stückes eine Einigung anzustreben. E ine auf diesem 
W ege zustande gekom mene V ereinbarung bedarf der 
B estätigung durch das zuständige M inisterium  des In 
nern.
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